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ATEMSCHUTZ

Alle, die Tätigkeiten zugeteilt sind, bei denen eine Gefahr durch Stäube, Fasern,
Rauche, Nebel, Gase, Dämpfe usw. besteht, müssen mit einer geeigneten PSA
zumSchutz derAtemwege ausgestattet sein.
Die wichtigsten Tätigkeiten, bei denen die Benutzung dieser persönlichen
Schutzausrüstung verpflichtend ist, sind:
- ;
- ;
-

ohne geeignetes Rauchabzugsystem;
- Gebrauch vonSchalungsölen, Klebsstoffen und ähnlichen;
- Arbeiten in staubigerUmgebung, wie z.B. Abbrucharbeiten
(besonders, wennAsbest vorhanden ist);

- bei der Anrichtung von Zementmörtel, Kalk und anderer Substanzen, welche
schädlicheStäube verursachen.

ARTENVONFILTERMASKEN
(filtrierende Halbmaske für Partikel

und Fasern);
mit Filter für Dämpfe, Gase, Nebel, Rauch, Partikel

und Fasern;
und individuell gegen die jeweiligen Schad-

stoffe einsetzbaren doppelten für Gase, Dämpfe, Partikel.

DieTabelle zeigt die wichtigsten imHandel erhältlichen Filtertypen auf:

Arbeiten mit heißem Bitumen oder Asphalt
Lackierarbeiten oder andere Arbeiten mit Spritzgeräten
Schweiß- und Brennschneidearbeiten mit Acetylen-Schweiß-
brenner

1) Staubmasken zum einmaligen Gebrauch

2) Filtrierende Halbmasken

3) Halbmasken mit auswechselbaren
Filtern

Braun

Braun

Grau

Gelb

Grün

Schwarz

Weiß

AX

A

B

E

K

CO

P

FILTERTYP

Dämpfe von organ.Verbindung. (Siedepunkt < 65°C)

Dämpfe von organ.Verbindung. (Siedepunkt > 65°C)

Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor,
Schwefelwasserstoff, Blausäure)

Schwefeldioxyd, Salzsäure

Ammoniak

Kohlenmonoxyd

Partikel

HAUPTANWENDUNGSBEREICHFARBE
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Sie bestehen aus polymerem
Schaumstoff und haben eine konische oder zylindrische Form.
Diese müssen Korrekt in den Gehörgang einführt werden.
Geräuschdämpfung derStöpsel: zwischen 8 bis 30 dB(A)

Die Art der Kleidungsstücke und die Eigenschaften
der fluoreszierenden, reflektierenden und fluoreszierend - reflektierenden
Materialien werden durch das Dekret vom 9. Juni 1995
vorgegeben, das vorsieht, dass all jene, die in der Nähe des
Absperrbereichs einer Arbeitstelle tätig sind oder sich bei
der Ausführung ihrer Tätigkeiten im Verkehrsraum, auch nur
kurzzeitig, aufhalten,

.
Kleidungsstücke der Klasse 2 bzw. 3

tragen müssen

GEHÖRSCHUTZ

SCHUTZKLEIDUNG

Die ideale Charakteristik einer PSA gegen den Lärm ist jene, dass die f
und die für die

Sprachverständlichkeit und Gefahrenwahrnehmung
. Die im Handel gängigsten Mittel für den Gehörschutz

sind:

Kapselgehörschützer weisen eine gute Dämpfwirkung auf
(zwischen 25 und 40 dBA), da sie auch die über die Knochen
übertragenenVibrationen zurückhalten.
Schallschutzhelme mit integrierten Kapselgehörschützern
werden bei sehr hohen Schallpegeln verwendet (zwischen 40
und 50 dBA).

Nach dem Gesetz werden als Schutzkleidung jene Kleider bezeichnet, die den
Arbeitern einen realen Schutz vor Gefahren für Gesundheit und Sicherheit
bieten, wie z.B. , welche die Anwesenheit von Arbeitern
signalisiert, die der Gefahr ausgesetzt sind, überfahren zu werden oder jene
Kleidung, die einen Kontaktmit schädlichen, giftigen, ätzenden oder biologischen
Wirkstoffen vermeiden soll.

ür das
Gehör schädlichen Schallfrequenzen gedämpft gleichzeitig

nützlichen Frequenzen
durchgelassen werden

1) KAPSELGEHÖRSCHÜTZER

2) GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL:

fluoreszierende Kleidung
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SECHSTER TEIL
ARBEITSABLÄUFE UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZUM GEBRAUCH DER ARBEITSMITTEL
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DER GEBRAUCH VON KRAFTFAHRZEUGEN,
ARBEITSMASCHINEN UND ERDBEWEGUNGSMASCHINEN

Die Verwendung und der Einsatz der Kraftfahrzeuge, der Erdbewegungs-
maschinen und Arbeitsmaschinen auf den Straßen erfordert besondere Verhal-
tensvorschriften, Vorsicht und eine genaue Einhaltung der Straßenverkehrs-
regeln. Um Arbeitsunfällen vorzubeugen, ist es Pflicht des Straßenwärters
immer den guten Erhaltungszustand und die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge zu
überprü-fen, indem er sie einer (wie sie in den Betriebs-
und Wartungsanleitungen der Arbeitsmittel angegeben sind) unterzieht und die

gemäß den gesetzlich vorgeschrieben
Fristen durchführt.

, der oben genanntenArbeitsmittel, ist esAufgabe des

;
den vonTreibstoff,Wasser,Öl usw. zu kontrollieren;
Die Funktion undWirkung der zu kontrollieren;
denZustand der zu kontrollieren;
die Funktion der (Sichtsignale und Beleuch-
tung des Fahrzeugs, Blink- und Begrenzungslichter usw.) zu kontrollieren;
die Funktion des zu kontrollieren;
Vor dem Treibstoffauftanken den Motor abzustellen und nicht zu
rauchen (Brandgefahr);

regelmäßigen Wartung

wiederkehrenden Fahrzeugprüfungen

Vor dem Gebrauch

Stand
Bremsen

Batterie
Beleuchtungsvorrichtungen

Funkgeräts

Straßenwärters

die , und
zu überprüfen;
die zu überprüfen;
zu kontrollieren, dass sich

befinden (sie könnten unter
die Pedale rutschen und dadurch das Betätigen des Brems-
oder Kupplungspedals unmöglichmachen);
die und den zu kontrollieren. Die
Reifen dürfen keine Einschnitte, Abschürfungen usw. auf-
weisen. Das Reifenprofil muss entlang des
gesamten Reifenumfangs sichtbar sein und es
muss eine Mindestprofiltiefe von
(Sommerreifen) und von (Winterreifen)
vorhanden sein

einwandfreie Funktion der Lichter Blinklichter Scheibenwischer

Ausrichtung der Rückspiegel
keine Werkzeuge oder anderen Gegenstände

am Boden des Fahrerkabine

Abnutzung Reifendruck

2,5-3 mm
4 mm
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die auf den Fahrzeugen zu überprüfen und wenn
notwendig, mit Seilen oder Verankerungen zu befestigen;

Wenn bei einem heißen Motor das Kühlwasser nachgefüllt wird, ist ein
Tuch zu verwenden, um dem Deckel aufzuschrauben; nach dem ersten
Drehen des Deckels abwarten, bis der Druck entweicht, bevor der De-
ckel vollständig abgenommenwird.

Der Straßenwärter muss seinem Vorgesetzten
eventuelle festgestellte und/oder die Notwendigkeit

einer Wartung oder Instandsetzung der Kraftfahrzeuge oder der Arbeitsma-
schinen .

Stabilität der Lasten

unverzü-
glich Unregelmäßigkeiten

melden

Art. 38, Abs. 1 DVO (Art. 21 StVO) Arbeitsfahrzeuge

Tafel mit weißen und roten Streifen ausgestattet
sein. Auf der Tafel muss ein VORSCHRIFTSZEICHEN

1. Die Arbeitsfahrzeuge, die Arbeitsmaschinen und die Baustellenfahrzeuge, die
bei Straßen- oder Instandhaltungsarbeiten eingesetzt werden, und dabei dem
Verkehr ausgesetzt sind (sowohl fahrende als auch haltende Fahrzeuge) müssen
auf der Rückseite mit einer

(lin-ks/rechts
vorbeifahren) angebracht sein; der Pfeil zeigt auf jene Seite,
wo das Arbeitsfahrzeug überholt werden kann (Abb. II.398).
(omissis)

Bei Unregelmäßigkeiten oder Defekten ist es verboten, das Arbeits-
mittel zu verwenden!

Maschinen, die mit einer versehen sind (Pflicht für
Maschinen die nach dem 21/9/96 hergestellt wurden), müssen auch mit folgen-
denUnterlagen ausgestattet sein:

FürMaschinenmit größeremGefahrenpotential über-
prüft eine unabhängige Zertifiezierungsstelle durch Untersuchungen bzw. Pro-
ben eine Baumuster, erklärt sie als konform mit den einschlägigen Bestimmun-
gen der EG-Mascinenrichlinie insbesondere bezüglich der Sicherheit, Unverse-
heit und dem Schutz der Konsumenten und macht den Herrseller für die Austel-
lung der CE-Konformitätserklärung und die Anbringung der CE-Kennzeichnung
verantwortlich.

CE-Kennzeichnung

.

�

�

Konformitätserklärung.

Betriebs- und Wartungsanleitungen

NOTA BENE: Für den Einsatz auf Straßen müssen Arbeitsmaschinen so be-
schaffen sein, dass sie auf horizontalen Straßen

nicht überschreiten; (Art. 58StVO)
die Geschwindigkeit von 40

km/h

ZUSÄTZLICHE LICHTSIGNALVORRICHTUNGEN AN ARBEITSMASCHINEN UND
GERÄTEN
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Im Allgemeinen setzen sich die Hebemittel (LKW-Kran, Hebekran, Win-den) aus
drei charakteristischen Elementen zusammen:
1) das im engerenSinn (LKW-Kran);
2) das , welche die Verbindung zwi-schen der Maschine und der Last

herstellen (Seile, Ketten, Haken);
3) die , die eine sichere und stabile Befestigung der Last

ermöglichen (eigene VorrichtungenwieAnschlagseile, Greifer, usw.).

- Anprall von anderen Fahrzeugen, während sich der LKW-Kran auf der Fahrbahn
befindet

-Anfahren von Personen, während des Einsatzes des LKW-Krans
- Herabfallen von Material durch ungeeignete Anschlagmittel oder falsches
Manövrieren

- Schnittverletzungen, Abschürfungen durch falschesManövrieren
-Umkippen des Fahrzeugs
- Stromschlag durch den Kontakt mit elektrischen Freileitungen

. Es ist unbedingt notwendig, die Bedie-
nungsanleitung zu lesen und sich an die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen zu
halten.

Hebemittel
Gehänge

Anschlagmittel

GEFAHREN

Der Gebrauch des Autokrans ist nur für ausgebildetes Personal gestattet.
Der Benutzer trägt die Verantwortung für das Gerät, die Lastenverteilung
und die Lade- und Abladetätigkeiten

Verhaltensvorschriften beim Manövrieren

- ist; die Befestigung der Last muss
durch geeignete Anschlagmittel erfolgen, damit ein
Herabfallen oder Verrutschen der Last vermieden
wird. Die Wahl der Anschlagmittel erfolgt aufgrund
des Gewichts, der Art und der Eigenschaften der
Last, sowie den Belastungen, die auf die Anschlag-
seile wirken, wobei der maximale Öffnungswinkel
nicht überschrittenwerden darf.

prüfen, ob die Last ordnungsgemäß verteilt

LKW mit ladekran

NO!

SI!
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GEHÄNGE UND ANSCHLAGMITTEL

Es handelt sich um eine
Sichtkontrolle, die darin besteht, folgendes fest-
zustellen:

Gleichzeitig mit den Hebemitteln (Autokran) ist während der Phase der
Lastenbewegungen auch die Verwendung von Gehängen ( )
erforderlich, bei denen es sich um Ausrüstungsmittel handelt, die nicht mit der
Maschine verbunden sind, sondern die Verbindung zwischen der Maschine und
der Last herstellen und die es ermöglichen, die Last aufzunehmen.

Seile, Ketten, Haken

DIE SEILE

Anzahl

Verschleißgrad
Korrosion

Austausch
des Seiles verpflichtend ist

alle äußeren Drähte
10 %

Kreuz-
schlag

4 % Gleichschlag

Die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit dieser Teile wird
durch die Homogenität der Komponenten, aus denen die
Seile aufgebaut sind, garantiert (Draht, Litzen, Seil-
einlage). Es ist zu kontrollieren, dass die Seile mit dem
Herstellerkennzeichen versehen sind und sie sollen mit ei-
nem Kauschenspleiß, mit Seilklemmen oder einer Press-
klemme versehen sein (um ein Lösen der Drähte und
Litzen zu verhindern (Art. 180, D.P.R. 547/55)).
Die UNI-ISO 4309 Norm legt die Kriterien für eine
gewissenhafte Kontrolle des Beschädigungs-
zustandes und/oder Verschleißes eines Drahtseiles
und die Bedingungen fest, bei denen man einen
Austausch vornehmen muss.

1) die der gebrochenen Drähte und ihre Posi-
tion

2) den
3) die innere oder äußere
Die oben genannte Norm besagt, dass ein

, wenn einer der folgen-
denSchäden auftritt:
1) auf einer Länge von 6 mal dem
Durchmesser gebrochen sind und diese mehr als
der gesamten Drähte der äußeren Litzen bei

, (die Schlagrichtung der Drähte in den Aussen-
litzen ist entgegengesetzt zu der Schlagrich-tung
der Litzen im Seil) und bei (die

LITZEN
TREFOLI

SEILKERN
ANIMA

FILI
DRÄHTE

INNENTEIL-RIVESTIMENTO

KNICKE-TORSIONI

QUETSCHUNGEN-SCHIACCIAMENTI

KLANKEN-PIEGATURE PERMANENTINTI

AUFDOLDUNGEN-TREFOLI SPORGENTI

DRAHTBRÜCHE- FILI ROTTI

LITZENBRÜCHE-ROTTURA DEL TREFOLO
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Schlagrichtung der Drähte in den Aussenlitzen ist gleich zu der Schlagrichtung
der Litzen imSeil) ausmachen.

2) die Abnutzung der Seile (führt zum Bruch der äußeren Drähte). Ein übermäßig
abgenutzter Draht (was durch Abplattung des Drahtes bemerkbar ist) muss als
gebrochen angesehen werden. Diese Grenze ist erreicht, wenn der

,
oderwenn sich generell derDurchmesser desSeils um 10% verringert hat.

3) (Schutz durch Einfetten Art. 43, D.P.R.
164/56);

äußere
Durchmesser nur mehr die Hälfte des ursprünglichen Durchmessers beträgt

äußere und innere Korrosion
Unabhängig von den obigen Beurteilungen muss ein Seil auch ausge-

wechselt werden, wenn (sieheAbbildungS. 82):
- ist, mit einer Verringerung des
notwendigenQuerschnitts von 40%;
- das Seil dauerhafte
aufweist;
- derSeilkern auch nur an einer Stelle hervortritt;
- ein oder mehrere Litzen des Seils weil sie gelockert
sind.

Die am häufigsten auftretenden Schäden sind: Abnutzung, tiefe Einkerbungen
und Einschnitte, Ausdehnung, lokale Verbiegungen und Einschnitte,
Schweißnahtdefekte.
Die Grenze der zulässigen ist eine Ver-minderung von der
Nenndicke der Kettenglie-der. Die Grenze der zulässigen

ist .
Tiefe und , der Glieder sowie

machen einenAustausch der Kette notwendig.

eine Litze an einigen Stellen beschädigt

Quetschungen, Verdrehun-gen (Kinken) und Knicke

Aufdoldungen aufweisen,

DIE KETTEN

Abnützung 10 %
Ausdehnung der

Glieder oder der gesamten Kette 4 %
Einkerbungen Einschnitte Verbiegungen

Schweißnahtdefekte
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Die Erdbewegungsmaschinen, die dem Straßendienst für Aushübe und für das
Aufladen von Material zur Verfügung stehen, sind der Bagger (auf Raupen oder
Rädern), derMinibagger, der Baggerlader und der Lader (der Radlader)
Der Hydraulikbagger ist sowohl wegen seiner vielseitigen Einsatzfähigkeit als
auch wegen der Möglichkeit, ihn mit verschiedenem Zubehör auszustatten (z.B.
„Schlaghammer“, Rohrgreifer usw.) die wichtigste Erdbewegungsmaschine.
Auch diese Maschinen müssen funktionsfähig, alle laut Gesetz vorgesehenen

aufweisen (z.B. Vorrichtungen, die einen Fahrzeug-
betrieb durch unbefugte Personen verhindern, die das Arbeitsgerät stoppen,
wenn der Fahrer die Kontrolle verliert, akustische Warneinrichtung bei Rück-
wärsfahrt, eine Rundumleuchte, einen ergonomischen Fahrersitz mit Sicher-
heitsgurten usw.) und einer wie
sie in der Bedienungs- undWartungsanleitung vorgesehen sind.

Sicherheitsvorrichtungen

regelmäßigen Wartung unterworfen werden,

GEFAHREN

1) Anfahren von Personen oder Gegenständen im Arbeitsbereich

- die Hydraulikbagger können Unfälle durch den Löffel, den Ausleger oder durch
das Oberwagen verursachen. Außerdem besteht eine große Schergefahr zwi-
schen dem Unter- und Oberwagen, wenn dieser dreht. Deshalb ist die

des Baggers (D.P.R.
164/56 -Art. 12);
- beim Manövrieren ist die

, was mittels einer ge-
eigneten Beschilderung und Abgrenzung
des Bereichs angezeigt wird;
- bei schlechten Sichtverhältnissen ist
der Einsatz eines Einweisers am Boden
erforderlich;
- Die Erdbewegungsmaschinen müssen am Dach des Fahrerkabine mit einer
gelben Rundumleuchte und einer akustischen Warneinrichtung bei Betätigung
des Rückwärtsgangs ausgestattet sein.

Anwesen-
heit von Personen im gesamtem Schwenkbereich verboten

Anwesenheit
von Personen im Arbeitsbereich der
Geräte verboten

Der Bagger
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2) Überrollgefahr (Umkippen) der Maschine mit Quetschgefahr für Personen
und Beschädigung von Bauwerken, Anlagen und Kraftfahrzeugen.

3) Gefahren im Zusammenhang mit einem schlechten Wartungszustand der
Maschine (starke Vibrationen und erhöhter Lärm)

4) Unsachgemäßer Gebrauch der Maschine

- Die Maschine kann auf einem geneigten Untergrund, nur mit den Einschrän-
kungen, wie sie der Hersteller angibt, verwendet werden. Ein Umkippen kann
auch durch einen unregelmäßigen Verlauf des Fahrwegs, durch Abrutschen des
Untergrundes ( ), durch Abrutschen auf
nassem oder schlammigem Untergrund, durch falsches oder unvorsichtiges Ma-
növrieren (plötzliches Anfahren oder plötzliche
Lenkbewegungen, nicht ausbalancierte Lasten, zu
schnelle Fahrt, usw.) Verursachtwerden.
- Besteht ein , so muß die Maschine
(wenn die Leistung mehr als 15 kW beträgt) ent-
sprechend mit einem
ausgerüstet sein. Dieser Aufbau muß so beschaffen
sein, daß er für den Fahrer und den gegebenenfalls
mitfahrenden anderen Bedienungspersonal beim
Überrollen einen angemessenen Verformungs-
grenzbereich (DLV) sichert.
- Es ist notwendig, besonders bei Überrollgefahr, dass der

hat.
- Besteht eine Gefährdung durch (auf die Wind-
schutzscheibe) drückende Gegenstände oder Material, so muss die Maschine
entsprechendmit einemSchutzaufbau ausgerüstet sein (

- für den Gebrauch und die Wartung ist es erforderlich, sich genauestens an die
Gebrauchs- undWartungsanleitungen desHerstellers zu halten.

- es ist ausdrücklich verboten, Personen mit der Baggerschaufel oder -löffel
anzuheben, Personen auf den Pritschen oder anderen Teilen der Maschine, die
nicht zu diesem Zweck ausgerüstet sind, zu befördern, diese Maschinen als
Hebegeräte zu gebrauchen usw.

vor allem im Bereich der Straßenkante

Überrollgefahr

Überrollschutzaufbau (ROPS)

Fahrer immer die
Sicherheitsgurte angelegt

herabfallende oder frontal

FOPS - FGPS)
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DER FREISCHNEIDER (Rückenmäher)

Schutzmaßnahmen

Der Rückenmäher ist eines vom Straßenwärter am häufigsten verwendeten
Geräte. Vor der Benutzung des Gerätes sind die Gebrauchsanleitungen zu lesen
und die Betriebshinweise einzuhalten.

- Lärm (Schäden amGehör)
- Augenverletzungen (weggeschleuderte Stei-
ne und andereGegenstände, Splitter usw.)

- Schnittverletzungen und Abschürfungen
(Kontaktmit demSchneidwerkzeug)

- Vibrationen (durch denMotor)
- Abgase
- Verbrennungen (Kontaktmit heißen Teilen)
- Brandgefahr
-Anfahren durch Fahrzeuge

-

- das Gerät einschalten, fest am Boden halten und sich vergewissern, dass das
Schneidewerkzeug nicht in Kontakt mit dem Boden oder anderen Hindernissen
kommt;

-
- wenn zwei oder mehrere Arbeiter zusammen arbeiten, ist es notwendig, dass
zwischen ihnen ein wird;

- vor dem Grasschnitt, die , wie
Pflöcke oder aus beschädigtenMetallzäunen,Wurzeln usw.

- um die Sicherheit des Arbeiters zu garantieren und um so weit als möglich das
Wegschleudern von Gegenständen oder Steinen auf Autos, Radfahrer oder
Fußgänger zu vermeiden, sich
und den Stiel des Freischneiders senkrecht bzw. leicht geneigt zum Fahr-
bahnrand halten.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG: Schutzhelm, Gehörschutz, Gesichts-
schutz, Schutzkleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen, Schutzhand-
schuhe, Sicherheitsschuhe, Schutz der Beine (Schürze, usw.)

GEFAHREN

die Befestigung der Scheidwerkzeuge und der Schutzvorrichtungen kontrol-
lieren;

bei der Arbeit stets auf einen festen und sicheren Stand achten;

Sicherheitsabstand von ca. 15 m eingehalten
Position eventueller Hindernisse kontrollieren

beim Mähen gegen die Fahrtrichtung bewegen



HANDWERKZEUGE

Korrekter Einsatz der Handwerkzeuge

- vor dem Gebrauch überprüft werden
nicht zufrieden stellend ist,

sie müssen und, wenn ihr Zustand oder
ihre Funktionstüchtigkeit müssen sie mit anderen
ausgetauscht oder gewartet werden (Art. 374, Absatz 2, D.P.R. Nr. 547/1955);
- immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden. Z.B. müssen für
Werkzeuge wie Schraubenzieher, Meißel, Messer, Sägeblätter, Beile, usw., die
eine Verletzungsgefahr durch Stiche oder Schnitte aufweisen, usw., Schutz-
handschuhe verwendetwerden.
- wenn sie nicht gebraucht werden, müssen sie in eigenen Schutzhüllen aufbe-
wahrt werden.

SCHRAUBENSCHLÜSSEL

SCHRAUBENZIEHER

- Die Schlüsselweitemuss jener derSchrauben entsprechen;
- Der Hebelarm darf nicht verlängert
werden;

- verschlissene Schraubenschlüssel
müssen ausgesondert werden;

- es dürfen keine Zangen an Stelle der
Schraubenschlüssel verwendet wer-
den.

- die Spitze des Schraubenziehers muss genau in seiner Breite und Stärke in den
Schraubenschlitz passen;

- für Arbeiten an elektrischen Leitungen dürfen nur isolierte Schraubenzieher
benützt werden;

- wenn der Schraubenzieher auf
die Schraube aufgesetzt wird,
die Schraubenzieherspitze
vomKörper entfernt halten;

- der Schraubenzieher darf
nicht als Meißel verwendet
werden.
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MEISSEL

HAMMER

-

SÄGEN, FEILEN, RASPEL

- denMeißel im richtigenArbeitswinkel ansetzen;
- immer scharfeMeißel benutzen;
- derMeißelkopfmuss ohneGrat und abgerundet sein.

- für die jeweilige Arbeit geeigneten Hammer
benutzen;

- der Hammerkopf muss mit dem Hammerstiel
durchSpezialkeile befestigt sein;

- der Hammerstiel darf nicht mit Öl oder Fett
verunreinigt sein;
gesplitterte und gespaltene Hammerstiele
müssen ausgetauschtwerden.

- immer scharfeSägen, Feilen und Raspeln benutzen;
- kontrollieren, dass derStiel immer gut befestigt ist;
- das Arbeitsstück immer gut einspannen oder so auf-
stellen, dass es nicht verrutscht.
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EINLEITUNG...........................................................S. 93

BEURTEILUNG DES ZUSTANDS DES VERUNGLÜCKTEN............S. 94

LEICHTE VERLETZUNG.............................................S. 97

SCHWERE VERLETZUNG...........................................S. 98

BRUSTKORBVERLETZUNGEN....................................S. 100

BAUCHVERLETZUNGEN...........................................S. 101

AMPUTATIONSVERLETZUNGEN..................................S. 102

KNOCHENBRÜCHE.................................................S. 103

WIRBELSÄULENVERLETZUNG..................................S. 104

BEWUSTLOSIGKEIT............................................S. 106

SCHÄDELBASISBRUCH...........................................S. 110

VERBRENNUNGEN UND VERÄTZUNGEN.........................S. 111

ELEKTRISCHER SCHLAG..........................................S. 113

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

SIEBTER TEIL
KENNTNISSE IN DER ERSTEN HILFE
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